
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES 

Nr. 156/2011 

vom 2. Dezember 2011 

zur Änderung von Anhang XX (Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS — 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkom
men über den Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden 
„Abkommen“, insbesondere auf Artikel 98, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Anhang XX des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 122/2011 vom 
21. Oktober 2011 ( 1 ) geändert. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 920/2010 der Kommission 
vom 7. Oktober 2010 über ein standardisiertes und si
cheres Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates ( 2 ) ist in das Abkommen 
aufzunehmen. 

(3) Mit der Verordnung (EU) Nr. 920/2010 wird die Verord
nung (EG) Nr. 2216/2004 der Kommission ( 3 ) mit Wir
kung zum 1. Januar 2012 aufgehoben, die in das Ab
kommen aufgenommen wurde und daher aus diesem zu 
streichen ist. 

(4) Die Entscheidung Nr. 280/2004/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über 
ein System zur Überwachung der Treibhausgasemissio
nen in der Gemeinschaft und zur Umsetzung des Kyo
to-Protokolls ( 4 ) wurde nicht in das Abkommen auf
genommen; daher gelten die spezifischen Anforderungen 
an die Berichterstattung, die in der Entscheidung fest
gelegt sind, nicht für die EFTA-Staaten. 

(5) Die EFTA-Staaten werden in das Transaktionsprotokoll 
der Europäischen Union (EUTL) einbezogen. Der Zentral
verwalter des EUTL erfüllt seine Aufgaben auch im Hin
blick auf die EFTA-Staaten, wobei die EFTA-Über
wachungsbehörde dem Zentralverwalter die erforderli
chen Anweisungen hinsichtlich der Anwendung der Ver
ordnung (EU) Nr. 920/2010 auf die EFTA-Staaten erteilt. 

(6) Nach dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 146/2007 war Island von der Verpflichtung befreit, 

einen nationalen Zuteilungsplan für den Zeitraum 2008- 
2012 vorzulegen. Folglich sollten die Bestimmungen der 
Verordnung über die Zuteilung an die Anlagebetreiber im 
Zeitraum 2008-2012 für Island nicht gelten. 

(7) Nach dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 146/2007 wurden ortsfeste Anlagen in Island, die im 
Zeitraum 2008-2012 unter die Richtlinie 2003/87/EG 
gefallen wären, für diesen Zeitraum vom Anwendungs
bereich der Richtlinie ausgenommen. Island hat daher 
auch kein Nationales Register im Hinblick auf das EU- 
Emissionshandelssystem eingerichtet. Folglich muss die 
Frist für die Einleitung des für die Eröffnung von Anla
genbetreiberkonten im Unionsregister vorgesehenen Ver
fahrens angepasst werden. Im Falle der isländischen orts
festen Anlagen, für die eine Genehmigung zur Emission 
von Treibhausgasen von der zuständigen Behörde bereits 
erteilt wurde, beginnt das Verfahren am Tag des Inkraft
tretens des vorliegenden Beschlusses oder ab dem Tag, an 
dem das Unionsregister für Island operativ ist, je nach
dem, welcher Zeitpunkt der spätere ist. 

(8) Die im EUTL enthaltene Zuteilungstabelle der EU für 
Luftverkehrszertifikate sollte die Ausdehnung des EU- 
Emissionshandelssystem auf Luftverkehrstätigkeiten auf 
die EFTA-Staaten widerspiegeln. Daher sollte die Zutei
lungstabelle der EU für Luftverkehrszertifikate die Zahl 
der im Jahr 2012 EWR-weit zuzuteilenden Kapitel-II-Zer
tifikate enthalten. 

(9) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das EU- 
Emissionshandelssystem aufgrund seiner Besonderheit 
und das damit verbundene standardisierte und sichere 
Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 2003/87/EG 
über die Einrichtung eines Unionsregisters besondere Re
geln für die Speicherung von und den Zugriff auf Daten 
im Zusammenhang mit dem Unionsregister erfordern, 
um zu gewährleisten, dass die Treibhausgasemissionszer
tifikate den funktionalen und technischen Spezifikationen 
der Datenaustauschnormen für Registrierungssysteme im 
Rahmen des Kyoto-Protokolls entsprechen und Übertra
gungen solcher Zertifikate mit den Verpflichtungen aus 
dem Kyoto-Protokoll vereinbar sind. 

(10) Die Vertragsparteien erkennen an, dass die Durchset
zungs- und Steuerbehörden einer Vertragspartei, das 
Amt für Betrugsbekämpfung der Europäischen Kommis
sion, Europol und die Registerverwalter von Vertragspar
teien das Recht haben müssen, in genau festgelegten Fäl
len für Ermittlungen, zur Aufdeckung und Verfolgung 
von Betrugsfällen, zu Zwecken der Steuerverwaltung 
oder des Steuervollzugs oder zur Bekämpfung von Geld
wäsche, Terrorismusfinanzierung oder schweren Strafta
ten gemäß Artikel 75 der Verordnung (EU) Nr. 920/2010 
bestimmte im Unionsregister und im EUTL gespeicherte 
Daten zu beziehen.
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(11) Die Vertragsparteien weisen darauf hin, dass die Gewäh
rung von Informationsrechten gemäß Artikel 75 der Ver
ordnung (EU) Nr. 920/2010 jedoch nicht bedeutet, dass 
die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Straf
sachen sowie die Steuerverwaltung oder der Steuervoll
zug in den Geltungsbereich des EWR-Abkommens fallen 
und die Verordnung den genannten Institutionen andere 
als die in Artikel 75 ausdrücklich erwähnten Rechte über
trägt. 

BESCHLIESST: 

Artikel 1 

In Anhang XX des Abkommens erhält der Text von Nummer 
21an (Verordnung (EG) Nr. 2216/2004 der Kommission) fol
gende Fassung: 

„32010 R 0920: Verordnung (EU) Nr. 920/2010 der Kom
mission vom 7. Oktober 2010 über ein standardisiertes und 
sicheres Registrierungssystem gemäß der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates so
wie der Entscheidung 280/2004/EG des Europäischen Par
laments und des Rates (ABl. L 270 vom 14.10.2010, S. 1). 

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit 
den folgenden Anpassungen: 

a) Die Vergabe, Übertragung und Löschung von Zertifikaten, 
die die EFTA-Staaten, deren Betreiber und die von ihnen 
verwalteten Luftfahrzeugbetreiber betreffen, werden in das 
Transaktionsprotokoll der Europäischen Union (EUTL) 
eingetragen. 

Der Zentralverwalter führt die in Artikel 20 Absätze 1 bis 
3 der Richtlinie 2003/87/EG genannten Aufgaben aus, 
sofern die EFTA-Staaten, deren Betreiber oder die von 
ihnen verwalteten Luftfahrzeugbetreiber betroffen sind. 

b) Die Bestimmungen über die Zuteilung von Zertifikaten an 
die Anlagebetreiber im Zeitraum 2008-2012 gelten nicht 
für Island. 

c) In Artikel 6 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 

‚Die EFTA-Überwachungsbehörde koordiniert die Durch
führung dieser Verordnung mit den Registerführern der 
einzelnen EFTA-Staaten und dem Zentralverwalter.‘ 

d) In Artikel 15 wird folgender Absatz angefügt: 

‚(4) Im Falle der isländischen ortsfesten Anlagen, für die 
eine Genehmigung zur Emission von Treibhausgasen von 
der zuständigen Behörde vor Inkrafttreten des vorliegen
den Beschlusses erteilt wurde, beginnt das Verfahren zur 

Eröffnung von Anlagenbetreiberkonten im Unionsregister 
am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Beschlusses 
oder ab dem Tag, an dem das Unionsregister für Island 
operativ ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere 
ist.‘ 

e) Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

‚Gesamtzahl der Kapitel-II-Zertifikate, die im Jahr 2012 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuteilen 
sind;‘ 

f) In Artikel 35 Absatz 2 und Artikel 37 Absatz 2 wird 
folgender Unterabsatz angefügt: 

‚Sind nationale Zuteilungstabellen der EFTA-Staaten be
troffen, so erteilt die EFTA-Überwachungsbehörde dem 
Zentralverwalter die erforderlichen Anweisungen.‘ 

g) In Artikel 36 und Artikel 38 Absatz 3 wird folgender 
Unterabsatz angefügt: 

‚Sind Entscheidungen der EFTA-Staaten über die Zuteilung 
von Kapitel-II-Zertifikaten betroffen, so erteilt die EFTA- 
Überwachungsbehörde dem Zentralverwalter die erforder
lichen Anweisungen.‘ 

h) In Artikel 65 wird folgender Absatz angefügt: 

‚(6) Sind Register der EFTA-Staaten betroffen, so erteilt 
die EFTA-Überwachungsbehörde dem Zentralverwalter die 
erforderlichen Anweisungen.‘ 

i) In Anhang XII bezieht sich die ‚Menge an Kapitel-II-Zer
tifikaten im Jahr 2012 für die gesamte Union‘ auf die 
Menge an Kapitel-II-Zertifikaten im Jahr 2012 für den 
gesamten EWR, wie im Beschluss des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses Nr. 93/2011 vom 20. Juli 2011 fest
gelegt ist.“ 

Artikel 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) Nr. 920/2010 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts
blatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 3. Dezember 2011 oder am Tag nach 
Eingang der letzten Mitteilung an den Gemeinsamen EWR-Aus
schuss nach Artikel 103 Absatz 1 des Abkommens (*) in Kraft, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, jedoch nicht vor 
dem 1. Januar 2012.
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(*) Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mit
geteilt.



Artikel 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 2. Dezember 2011. 

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss 
Der Vorsitzende 

Kurt JÄGER
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